PROTOKOLL DER KONSULTATIONEN MIT DER REPUBLIK ÖSTERREICH ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEITSDOKUMENTATION DES VORHABENS „NEUE KERNKRAFTANLAGE AM STANDORT TEMELIN EINSCHLIESSLICH ABLEITUNG DER GENERATORLEISTUNG IN DAS UMSPANNWERK MIT SCHALTANLAGE KOČÍN“
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VERHANDLUNGSORT:
UMWELTMINISTERIUM DER Tschechischen Republik, RAUM NR. 432

TEILNEHMER GEMÄSS TEILNEHMERLISTE (BEILAGE ZU DIESEM PROTOKOLL)

Frau Ing. Jaroslava Honová, Direktorin der Abteilung Umweltverträglichkeitsprüfung und integrierte Prävention des Umweltministeriums (im Folgenden: „UM“), eröffnete die Konsultationen und machte die Anwesenden mit dem Programm (Beilage) und dem Umfang der Konsultationen bekannt. Weiters stellte sie die Vertreter des UM, die Verfasser der Umweltverträglichkeitsdokumentation und des Umweltverträglichkeitsgutachtens sowie weitere Vertreter der tschechischen Seite vor und ersuchte auch die Vertreter der Projektwerberin ČEZ AG sich vorzustellen; sie ersuchte den Leiter der Delegation der Republik Österreich, Herrn Christian Baumgartner, um Vorstellung der Vertreter der österreichischen Seite.
Erster Programmpunkt war eine Präsentation des UM zum UVP-Verfahren für das Vorhaben (Ing. Pospíchalová). Von österreichischer Seite wurde, wie zuvor bereits auf schriftlichem Wege, die Forderung nach Abhaltung einer öffentlichen Erörterung in Österreich gestellt. Das UM antwortete, dass das Problem in der Verfahrensetappe nach Anfertigung des Umweltverträglichkeitsgutachtens gelöst würde mit dem Hinweis, dass die Konsultationen in Übereinstimmung mit der Espoo-Konvention ausschließlich die Umweltverträglichkeitsdokumentation beträfen. 

Ein weiterer Programmpunkt der Konsultationen war die Präsentation der UVP-Dokumentation, zunächst seitens der Projektwerberin (ČEZ AG, Ing. Závodský, Ing. Kubáňová) und in weiterer Folge die Präsentation der Ersteller der Dokumentation (SCES – Ing. Boháč/AMEC – Ing. Mynář), wobei die UVP-Dokumentation einschließlich zugrundeliegender Unterlagen und Zugänge bei ihrer Erarbeitung und Schlussfolgerungen erläutert wurde. 

Letzter Punkt des Vormittagsteiles der Konsultationen war eine Präsentation einer Vertreterin der Republik Österreich zu den Fragen, die Teil der Fachstellungnahme der Republik Österreich zur Umweltverträglichkeitsdokumentation darstellen. 

Die Republik Österreich hatte Interesse an der Beantwortung legislativer Fragen, die sich aus dem UVP-Verfahren und den nachfolgenden Genehmigungsverfahren ergeben. Dieser Fragenkreis wurde von Dr. Libor Dvořák, Direktor der Legislativabteilung des UM, in den Nachmittagsstunden beantwortet. Die Fragen legislativer Natur wurden vom Leiter der österreichischen Delegation zusammengefasst und wiederholt. Diese Fragen bezogen sich in erster Linie auf den Zugang österreichischer Nichtregierungsorganisationen und der Öffentlichkeit zu Rechtsschutz und aufschiebender Wirkung/einstweiligen Verfügungen. Diese Frage wurde zur Gänze beantwortet. 
Im Anschluss an die vorerwähnte Präsentation wurde um 12:00 Uhr die Diskussion eröffnet. Im Rahmen der Diskussion wurde nach dem Verzeichnis nicht beantworteter Fragen vorgegangen, das einen Teil der Fachstellungnahme der Republik Österreich zur Umweltdokumentation bildete (Beilage). Gemäß einem Vorschlag der tschechischen Seite wurden zunächst die Fragen Nr. 19-24 (Energiewirtschaftliche Aspekte der UVP-Dokumentation) diskutiert. Diese Fragen wurden von Vertretern der ČEZ AG und – bezüglich Verbrauch – auch von einem Vertreter der SÚJB beantwortet; im Hinblick darauf, dass alle damit zusammenhängenden Fragen beantwortet wurden, werden die Fragen 19-24 als erledigt betrachtet. 

In weiterer Folge wurden die Fragen vom Beginn der Fragenliste weg (technische Lösung des Vorhabens) abgearbeitet. Die Frage 1 zielte auf die legislative Seite der Vorbereitung des Vorhabens und wurde von einem Vertreter der SÚJB voll beantwortet. 

Sodann wurde zu Frage 2 betreffend einen Vergleich der Reaktorvarianten diskutiert. In dieser Diskussion verpflichtete sich die österreichische Seite, einzelne in Frage Nr. 2 enthaltene Teilfragen so zu spezifizieren, damit sie von der Projektwerberin kurz und klar beantwortet werden können. Diese Frage wird also Gegenstand der weiteren Konsultation sein. Nichts desto trotz wurde im Rahmen der Diskussion die Problematik des einhüllenden Ansatzes und der Havarien behandelt und die Diskussion berührte gleichfalls die Fragen Nr. 8, 9,10, 11 und weitere. Frage Nr. 2 wurde daher teilweise beantwortet und wird nach Übermittlung der konkreteren Fragen der österreichischen Seite Gegenstand weiterer Konsultation sein. 

Die folgenden Fragen, das heißt Nr. 3-18, werden Gegenstand weiterer Konsultation sein. 

Um 16:30 wurde die Konsultation mit der Vereinbarung unterbrochen, dass die österreichische Seite die übermittelten Fragen konkretisiert und in elektronischer Form der Vertreterin des UM übermittelt, die sie der Projektwerberin für die Vorbereitung auf weitere Konsultationen zukommen lässt. Gleichzeitig wird ein Termin vorgeschlagen und vereinbart werden für eine weitere Konsultation mit der Republik Österreich zu den Fragen, die noch nicht beantwortet worden sind. 
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